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die elektronische Kommunikation

elERA Anhang zu den ERA 600 für die Vorlage elektronischer Dokumente
ERA Einheitliche Richtlinien für Dokumentenakkreditive
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUGVVO Verordnung (EU) Nr.  1215/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen

EURASIP European Association for Signal Processing
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ExpE Expertenentwurf
FGO Finanzgerichtsordnung
FOB Free on Board
FRAND Fair, Resonable and Non Discriminating
GENCON General Charter Conditions
GenG Genossenschaftsgesetz
GG Grundgesetz
GrCh Charta der Grundrechte der Europäischen Union
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 

(Zeitschrift)
GRUR-RR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Rechtsprechungs- 

Report
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB Handelsgesetzbuch
HGÜ Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen
HmbSchRZ Hamburger Zeitschrift für Schifffahrtsrecht
ICC Internationale Handelskammer (englisch International Chamber  

of Commerce)



XXIAbkürzungen

ICIS International Conference on Information Systems
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IHR Internationales Handelsrecht
IoC Identity of Carrier
IP Internetprotokoll
IPrax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Zeitschrift)
IT Informationstechnik
JA Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)
JR Juristische Rundschau (Zeitschrift)
jurisPK-BGB juris Praxiskommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
jurisPR-BKR juris Praxisreport Bank- und Kapitalmarktrecht
K&R Kommunikation und Recht (Zeitschrift)
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
LOI Letter of Indemnity
MAH Münchener Anwaltshandbuch
ML-ETR Model Law on Electronical Transferable Documents
MMR Multimedia und Recht (Zeitschrift)
MüKo Münchener Kommentar
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs-Report
Nonce Number used once
NYPE New York Exchange Product Form
NZKart Neue Zeitschrift für Kartellrecht
OLG Oberlandesgericht 
OTT Over the top
OVG Oberverwaltungsgericht
P&I  Protection and Indemnity
P2P Peer-to-peer
PBFT Practical Byzantine Fault Tolerance
PDF Portable Document Format
PIN Persönliche Identifikationsnummer
PoA Proof of authority
PoS Proof of stake
PoW Proof of work
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RdTW Recht der Transportwirtschaft (Zeitschrift)
RefE Referentenentwurf
RG Reichsgericht
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
Rom  I-VO Verordnung (EG) Nr.  593/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht

Rom  II-VO Verordnung (EG) Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
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SachenR Sachenrecht
SigG Signaturgesetz
SRG Gesetz zur Reform des Seehandelsrechts
StPO Strafprozessordnung
tB/L Token-Bill of Lading
TK Telekommunikation
TKG Telekommunikationsgesetz
TMG Telemediengesetz
TOPLAS Transactions on Programming Languages and Systems
TR Title Registry
TranspR Transportrecht (Zeitschrift)
TRG Gesetz zur Neuregelung des Fracht-, Speditions- und Lagerrechts 
UGP-Richtlinie Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnen-
marktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des 
Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr.  2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken)

UNCITRAL Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
(englisch United Nations Commission on International Trade Law)

UStDV Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift)
VG Verwaltungsgericht
WG Wechselgesetz
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)
WuW Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift)
WWW World Wide Web
ZD Zeitschrift für Datenschutz
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZK Zollkodex 
ZPO Zivilprozessordnung



A. Konnossemente als wesentliches Funktionselement 
des Welthandels

Trotz oder gerade wegen seiner Jahrhunderte alten Geschichte1 ist das Konnos
sement nach wie vor das wichtigste Dokument des Güterverkehrs.2 Noch immer 
werden für den überwiegenden Teil der Ladungstransporte per Schiff Konnosse
mente ausgestellt. Der damit verbundene zeitliche, organisatorische und finan
zielle Aufwand ist für alle Beteiligten enorm. Nach Schätzung des Bundesmini
steriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) entfallen ca. 5–10  % der 
gesamten Transportkosten auf die Dokumentation.3 Nach wie vor ist es notwen
dig, dass das papierne Konnossement durch die Hände der Beteiligten gereicht 
wird. Noch bevor es seine Wirksamkeit entfaltet, wird das Konnossement bzw. 
seine vorläufige Fassung sowohl im Hafen des Absenders, als auch im Emp
fangshafen auf seine Richtigkeit hin überprüft. Das verursacht immense Kosten. 
Vor dem Hintergrund des in der Transportbranche ubiquitären Kosten und Zeit
drucks ist die Suche nach dem geeigneten digitalen Funktionsäquivalent daher 
von enormer Relevanz. Die Digitalisierung des Konnossements ermöglicht es 
den Akteuren des internationalen Transportgeschäfts, die Ausstellung, Überprü
fung und den Handel des Konnossements vollautomatisch per Knopfdruck in 
Sekundenschnelle abzuwickeln. 

Wie sehr die gesamte Branche auf rechtssichere Lösungen angewiesen ist, lässt 
sich anhand eines der jüngeren Urteile des OLG Hamburg eindrucksvoll nach
vollziehen.4 Das OLG Hamburg hatte über folgenden Sachverhalt zu entscheiden: 
Der Betreiber eines Terminals im Hafen Rotterdam lieferte Container im Rahmen 
eines PIN Code Systems nur unter Verwendung von PIN aus. Auf die Vorlage ei
nes Konnossements wurde verzichtet. Die PIN wurden jedoch von einer dritten 
Partei entwendet, mit dem diese insgesamt 13 Container am Terminal auslösen 
und abholen konnte. Die Geschädigte suchte nun im Verfahren Ersatz für die 

1 Das Konnossement stammt wohl noch aus der Zeit der mittelalterlichen Schiffschreiber: 
Wüstendörfer, Neuzeitliches Seerecht, 1947, S.  282.

2 Herber, in: MüKo HGB, §  513, Rn.  1.
3 BMVI, Grundgutachten zu Blockchain in Mobilität und Logistik, 2019, S.  153.
4 OLG Hamburg, Urt. v. 4.5.2017 – 6 U 113/16, RdTW 2018, 21.
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Ware in den verlorengegangenen Containern zu erlangen. Die Beklagte versuchte 
sich mit der Behauptung zu exkulpieren, dass die Ablieferung der Container be
reits mit Übersendung der PIN an die Geschädigte erfolgt sei. Mit diesem Argu
ment konnte sie jedoch nicht durchdringen. Das Gericht verurteilte die Beklagte 
zur Zahlung des Schadensersatzes nach §  498 Abs.  1 HGB. Die Ablieferung des 
Gutes erfordert die Besitzaufgabe beim Verfrachter und die Möglichkeit der Be
sitzerlangung aufseiten des Befrachters. Durch die Übersendung der PIN wird 
gerade kein Besitz übertragen, zumal sich das Gut zum Zeitpunkt der Versendung 
noch an Bord des Schiffs befand. Die Parteien haben sich wirkungslos auf das 
PINbasierte Freigabeverfahren geeinigt, um die Abfertigung des Gutes erheblich 
zu beschleunigen und nicht auf die papiergebundene Vorlage des Konnossements 
angewiesen zu sein. Das Urteil zeigt, dass eine solche Vorgehensweise mit erheb
lichen Risiken verbunden ist. Hätten die Parteien ein elektronisches Konnosse
ment eingesetzt, das über einen sicheren Übertragungsweg versendet wird, wären 
ihnen die genannten Probleme erspart geblieben.

Der deutsche Gesetzgeber hat erkannt, dass ein großes Bedürfnis für elektroni
sche Transportdokumente herrscht und entsprechend gehandelt. Mit dem Gesetz 
zur Reform des Seehandelsrechts (SRG) aus dem Jahr 2013 wurde der gesamte 
seehandelsrechtliche Regelungskomplex des HGB vollständig umgearbeitet und 
ein neuer §  516 Abs.  2 HGB eingefügt. Dieser stellt dem papiergebundenen Kon
nossement die elektronische Aufzeichnung als funktionales Äquivalent gleich.5 
Trotz dieser Öffnungsklausel ist eine tragfähige Lösung zur Digitalisierung des 
Konnossements noch nicht gefunden worden. Es ist daher notwendig, die juristi
schen Anforderungen an ein elektronisches Konnossement und damit auch an 
alle sonstigen elektronischen Traditionspapiere zu formulieren. 

Aufgrund ihrer verteilten Struktur könnte die Blockchain das geeignete tech
nische Mittel zur Digitalisierung des Konnossements darstellen. Einen Hinweis 
darauf findet sich schon in der Kommentierung zu den Rotterdam Regeln:6 „One 
conceivable model, for instance, might rely on a technical device that would 
ensure the uniqueness of an electronic record so as to allow the record itself to be 
‚passed‘ down a negotiation chain.“7

Die Herausforderung besteht darin, das Spannungsverhältnis zwischen recht
lichen Anforderungen, tatsächlichen Funktionen und technischer Umsetzung des 
digitalen Konnossements aufzulösen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist die 

5 Weitere Öffnungsklauseln für digitale Traditionspapiere finden sich für den Lagerschein in 
§  443 Abs.  3 HGB und für den Ladeschein in §  474c Abs.  4 HGB.

6 Der volle Titel der Rotterdam Regeln lautet: Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über die internationale Beförderung von Gütern ganz oder teilweise auf See.

7 Estrella-Faria, in: Ziegler/Schelin/Zunarelli, The Rotterdam Rules 2008, S.  63.
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Beantwortung der Frage, ob die BlockchainTechnologie tatsächlich das geeig
nete Mittel zur Digitalisierung des Konnossements darstellt.

Um verstehen zu können, weshalb die Suche nach dem digitalen Äquivalent 
auch Jahre nach der Einführung des neuen §  516 HGB nicht abgeschlossen ist, 
werden zunächst der Ablauf des Seefrachtgeschäfts und die damit verbundenen 
Funktionen des Konnossements vorgestellt. Sodann wird auf die einzelnen Betei
ligten und deren teilweise entgegengesetzten Interessenlagen am Konnossement 
eingegangen, welche den Umgang mit dem Konnossement in der Praxis erheblich 
beeinflussen. Es folgt sodann die Beschreibung der BlockchainTechnologie. Im 
Anschluss daran wird §  516 Abs.  2 HGB unter Anwendung der juristischen Aus
legungsmethoden analysiert. Hieraus werden die Erkenntnisse gewonnen, die für 
die Umsetzung des elektronischen Konnossements notwendig sind. Die Konse
quenzen der Auslegung auf das gesamte Recht der Konnossemente werden im 
weiteren Abschnitt beleuchtet. Den wesentlichen Teil der Untersuchung bildet 
dann im Anschluss die Umsetzung der Anforderungen der Funk tionsäquivalenz 
elektronischer Konnossemente aus §  516 Abs.  2 HGB durch ein blockchainbasier
tes System.





B. Papierbasierte Konnossemente

Das (papierbasierte) Konnossement dient den Beteiligten des Seehandels zur Ab
wicklung des Transports und zur Exportfinanzierung. Daher müssen zunächst 
der Inhalt und Ablauf des Seefrachtgeschäfts sowie dessen Akteure vorgestellt 
werden, bevor auf die Funktionen des Konnossements eingegangen werden 
kann. Sodann wird dargelegt, woran die bisherigen Bemühungen, das Konnosse
ment zu digitalisieren, gescheitert sind.

I. Inhalt und Ablauf des Seefrachtgeschäfts

Inhalt eines jeden Frachtgeschäfts ist der Transport von Ware bzw. Personen mit
tels eines geeigneten Transportmittels von einem Ort zum nächsten. Das See
frachtgeschäft zeichnet sich dadurch aus, dass die Ware per Schiff über Wasser 
transportiert werden muss. Ein Schiff ist jedes schwimmfähige, mit einem Hohl
raum versehene Fahrzeug von nicht ganz unbedeutender Größe, dessen Zweck 
die Beförderung von Gütern auf Wasser ist.1 Betrieben wird das Schiff entweder 
von einem Reeder i. S. d. §  476 HGB, der zugleich auch Eigentümer des Schiffes 
ist oder vom Ausrüster i. S. d. §  477 HGB, der kein Eigentum am Schiff hat.

Jeder Güter oder Personentransport setzt das Vorliegen eines Frachtvertrags 
voraus. Als Blaupause für alle anderen Arten von Seefrachtverträgen dient der 
Stückgutfrachtvertrag aus §§  481 ff. HGB.2 Anhand des Stückgutfrachtvertrags 
können die wesentlichen Beteiligten des Seefrachtvertrags dargestellt werden. 
Durch den Stückgutfrachtvertrag wird gem. §  481 Abs.  1 HGB der Verfrachter 
verpflichtet, das Gut mit dem Schiff über See zu transportieren und am Bestim
mungsort dem Empfänger zu übergeben. Geschuldet ist der Transporterfolg. Da
her finden in Ergänzung zu den §§  481 ff. HGB die Regelungen des Werkvertrags 
Anwendung.3

1 BGH, Urt. v. 14.12.1951 – I ZR 84/51, NJW 1952, 113.
2 Pötschke, in: MüKo HGB, Vor. §  481, Rn.  2.
3 Ebenda, Rn.  5.
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Der Verfrachter schuldet den Transport der Ware. Dabei muss es sich nicht 
notwendigerweise um den Reeder oder Ausrüster des Schiffes handeln.4 Er kann 
Dritte beauftragen, den tatsächlichen Transport durchzuführen. Diese handeln 
dann als ausführende Verfrachter i. S. d. §  509 HGB.

Der Befrachter hat gem. §  481 Abs.  2 HGB die vereinbarte Fracht, d. h. den 
Preis für den Transport zu bezahlen. Somit ergibt sich grundsätzlich ein Drei 
PersonenVerhältnis zwischen Befrachter, Verfrachter und Empfänger. Befrach
ter und Verfrachter schließen gemeinsam einen Seefrachtvertrag zugunsten des 
Empfängers ab. Dabei handelt es sich um einen echten Vertrag zugunsten Dritter 
gem. §  328 BGB.

In den allermeisten Fällen sind jedoch wesentlich mehr als nur drei Personen 
am Seefrachtvertrag beteiligt. Häufig erfolgen Abschluss und Ausführung des Ver
trags unter Einschaltung von Mittelspersonen, wie Unterfrachtführern, Schiffs
maklern oder Spediteuren.5 Diese bieten ihren Kunden die Organisation des ge
samten Transports an. Dies kann zur Folge haben, dass derjenige, der den See
frachtvertrag mit dem Absender der Ware schließt, den Transport selbst vornimmt. 

Daneben kennt das deutsche Seehandelsrecht auch die Person des Abladers. 
Der Grund für die Rechtsfigur des Abladers liegt im FOBVerkauf.6 Beim FOB
Kauf schließt der Käufer den zum Transport der Ware erforderlichen Seefracht
vertrag ab und wird dadurch zum Befrachter.7 Der Verkäufer muss jedoch dafür 
sorgen, dass der Verkäufer alle erforderlichen Transportdokumente erhält, damit 
die Zahlung des Kaufpreises ausgeführt werden kann.8 Vor der Reform des See
handelsrechts war Ablader diejenige Person, die dem Befrachter die Güter zur 
Beförderung übergibt.9 Es kam somit allein auf die tatsächlichen Umstände der 
Abladung an.10 Mit der Einführung des neuen §  513 Abs.  2 S.  1 HGB wurde der 
Begriff des Abladers legal definiert. Ablader ist nunmehr derjenige, der das Gut 
dem Verfrachter zur Beförderung übergibt und vom Befrachter als Ablader im 
Konnossement benannt ist. Neben dem tatsächlichen Umstand der Abladung 
kommt es zusätzlich noch auf die formelle Stellung des Abladers im Konnosse
ment an. Abladung meint die Übergabe bzw. die Besitzverschaffung am Gut zu
gunsten des Verfrachters.11 In der Literatur wird die Legaldefinition des Abladers 

4 Wie Fn. 2, Rn.  6.
5 Vertiefend hierzu Herber, Seehandelsrecht, S.  237 ff.
6 Regierungsentwurf zum SRG, BTDrs. 17/10309, S.  90.
7 Ebenda.
8 Rabe, in: Rabe/Bahnsen, §  513, Rn.  6; Ramming, RdTW 2013, S.  464 (468).
9 OLG Hamburg, Urt. v. 16.8.2013 – 6 U 44/12, RdTW 2014, 281 (283); Ramming, RdTW 

2013, S.  464 (465 m.w.N).
10 OLG Hamburg, Urt. v. 16.8.2013 – 6 U 44/12, RdTW 2014, 281 (283).
11 Ramming, RdTW 2013, S.  464 (465).
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kritisch betrachtet12 und teilweise sogar ganz abgelehnt.13 Als Begründung wird 
angeführt, dass die Praxis der Rechtsfigur des Betrachters keinesfalls Beachtung 
schenkt. So hat beispielsweise das Kaiumschlagsunternehmen überhaupt kein 
Interesse daran, in den Konnossementsprozess unmittelbar eingebunden zu wer
den14 und damit im schlechtesten Fall sogar eigenen Haftungsrisiken ausgesetzt 
zu sein. Vielmehr würden eigene Wege entwickelt, dafür zu sorgen, dass der 
FOBVerkäufer zu seinen Rechten bzw. dem Konnossement gelangt.15

Ablader im Rechtssinne treten nur im Zusammenhang mit Konnossementen in 
Erscheinung.16 Übergibt eine Person die Ladung an den Verfrachter, die nicht im 
Konnossement als Ablader benannt wurde, handelt es sich bei dieser Person nicht 
um den Ablader im Rechtssinne.17 Fehlt es an der Angabe des Abladers im Kon
nossement oder lädt eine andere, nicht benannte Person die Ladung ab, ist gem. 
§  513 Abs.  2 HGB der Befrachter als Ablader anzusehen. Der Ablader kann gem. 
§  513 Abs.  1 HGB die Ausstellung des Konnossements vom Verfrachter verlangen.

II. Überseekauf als Grundlage des Seetransports

In den meisten Fällen geht dem Transport noch eine weitere rechtliche Beziehung 
voraus, die von den oben genannten klar zu trennen ist, der Überseekauf. Zumeist 
wird Ware über See transportiert, da sie zuvor verkauft wurde und Käufer und 
Verkäufer sich an zwei verschiedenen Orten aufhalten. Je nachdem, wie die Par
teien des Kaufvertrags den Versand der Ware organisiert haben, hat entweder der 
Verkäufer oder der Käufer den Transport zu besorgen. Oftmals verwenden die 
Parteien die Handelsklauseln INCOTERMS, um den Übergang der Preis und 
Transportgefahr sowie die Kosten für Transport und Versicherung zu regeln. 

Nicht notwendigerweise ist der Verkäufer der Ware auch Befrachter oder Ab
lader unter dem eigentlichen Transportvertrag. Genauso wenig muss es sich bei 
dem Käufer der Ware auch gleichzeitig um den Empfänger unter dem Transport
vertrag handeln. Werden Mittelspersonen, wie Spediteure, Unterfrachtführer 

12 Nach Ansicht Rabes erschwert die Einführung der Rechtsfigur des Abladers die Abwick
lung des Konnossements in der Praxis erheblich, da sie im Widerspruch zu den bisherigen 
Gepflogenheiten stünde: Rabe, Rabe/Bahnsen, §  513, Rn.  9; Ramming bezeichnet die Rechts
figur des Abladers sogar als „fragwürdig“: Ramming, RdTW 2013, S.  464 (478) 

13 Paschke, in: Oetker HGB, §  513, Rn.  4 bezieht sich in seiner ablehnenden Haltung noch 
auf das Urteil des OLG Hamburg v. 16.8.2013 – 6 U 44/12, das jedoch noch zum alten Recht 
ergangen ist.

14 Rabe, in: Rabe/Bahnsen, §  513, Rn.  25.
15 Ramming, RdTW 2013, S.  464 (478).
16 Ramming/Paschke, RdTW 2013, S.  1 (6).
17 Herber, Seehandelsrecht, S.  242.


